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Standort 

Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 

+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 

poststelle@wwa-don.bayern.de 
www.wwa-don.bayern.de 

 

 

Gemeinde Sielenbach/ Bebauungsplan „Solarpark Köpfelholz“ und 17. Ände-
rung des Flächennutzungsplans 

 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungs-
planes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 
1 Fachliche Hinweise und Empfehlungen 

 
1.1 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

 
Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflu-
tungen kommen.  

 
Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

 
„Um Schäden durch wild abfließendes Wasser zu vermeiden, sind bauli-
che Vorsorgemaßnahmen (u.a. angepasste Elektroinstallation) zu treffen.“ 

 
1.2 Grundwasser 
 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. 
Vermutlich wird durch das Vorhaben nicht auf das Grundwasser eingewirkt.  
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Verzinkte Rammprofile oder Erdschraubanker dürfen nur eingebracht werden, wenn 
die Eindringtiefe über dem höchsten Grundwasserstand liegt (allgemeiner Grundwas-
serschutz). In der ungesättigten Bodenzone dagegen bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen einen Einsatz von verzinkten Stahlprofilen. 
 
Hinweis: 
 
Der Rahmen der Vegetationspflege ist im Rundschreiben des Bayerischen Innenminis-
teriums, Az.: IIB5-4112.79-037/09 vom 19.11.2009 vorgegeben: 
 
„Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen sind größere Erdmassenbewegungen so-
wie Veränderungen der Oberflächenformen zu vermeiden. Bei der Einzäunung ist we-
gen der Durchgängigkeit für Tiere ein Mindestabstand von 15 cm vom Boden einzuhal-
ten. Auf Zaunsockel ist zu verzichten. Falls auf eine Freiflächen-Beleuchtung der An-
lage nicht verzichtet werden kann, sollen „insektenfreundliche“ Kaltstrahler eingesetzt 
werden. Das Grünland ist entweder zu mähen und das Grüngut zu entfernen (unter 
Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel) oder es ist mit Schafen extensiv zu 
beweiden.“ 
 

1.3 Altlasten und Bodenschutz  
 
1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

 
Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Katas-
ter gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Ver-
dacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  

 
Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

 
„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hin-
deuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungs-
behörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 Bay-
BodSchG).“ 

 
1.3.2 Vorsorgender Bodenschutz 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist die Bodenschutzklausel gem. § 1a Abs. 2 
Satz 1 BauGB zu beachten; zudem sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die Belange 
des Umweltschutzes und damit auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu 
berücksichtigen. Zur Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 i. Verb. 
m. Anl. 1 Nr. 2a BauGB müssen die im Plangebiet vorkommenden Bodentypen be-
nannt und deren natürliche Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG) bewertet werden.  

 
Vorschläge für Hinweise zum Plan: 
 
„Um eine vollständige Bewertung des Schutzgutes Boden durchführen zu kön-
nen, wird für die Bodenteilfunktionen auf die Karten im UmweltAltlas verwiesen. 
Aktuelle Bodenkennwerte und Vektordatensätze können bei der Datenstelle des 
LfU angefragt werden. Für die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen ist nach 
Leitfaden „Das Schutzgut Boden in der Planung“ die Tabelle I/7 Matrix zur Ge-
samtbewertung von Böden vorzugehen. Die Erstauswertung über „Standortaus-
kunft“ im UmweltAltlas darf nicht mit den Bodenfunktionsbewertungskarten 
gleichgesetzt werden.“ 
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Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen 
nach DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, 
DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten. 
 
Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen sind Böden mit sehr hoher Bedeutung für 
die natürlichen Bodenfunktionen und für die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 + 2 
BBodSchG) nicht sowie landwirtschaftliche Böden hoher Bonität nur bedingt geeignet. 
Auf das Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr „Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen“ (25-4611.10-3-21 (bayern.de) sowie auf die LABO Arbeitshilfe „Bodenschutz bei 
Standortauswahl, Bau, Betrieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für Photovoltaik 
und Solarthermie“ für bodenschutzfachliche Empfehlungen wird hingewiesen.  
 
Bei grund- oder stauwasserbeeinflussten Böden kann die Bodenfeuchte Einfluss auf 
die Materialeigenschaften und auf Lösungsprozesse von Stoffen der Ramm-
/Schraubfundamente haben. Dies ist bei der Materialauswahl zu beachten. 
 
Verwertung von Bodenmaterial 
 
Der Anfall von Bodenaushub ist soweit wie möglich zu vermeiden (§ 6 Abs. 1 KrWG) 
bzw. gering zu halten. Dies ist bereits bei der (Bau)Planung zu berücksichtigen und 
ggf. ein entsprechendes Bodenmanagementkonzept zu erstellen (= Massenbilanzie-
rung Bodenaushub + frühzeitige Darstellung möglicher Verwertungswege + Einplanung 
notwendiger (Zwischen-) Lagerflächen).  
 
Zusätzliche Hinweise für Rückbauarbeiten: 
 
Die Anforderungen des Bodenschutzes gelten auch für den Rückbau von Anlagen und 
Bauwerken (z.B. Windenergieanlagen, PVA) oder temporär genutzten Flächen (z. B. 
Zwischenlagerung von Aushubmaterial, Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen). 
Um bei Rückbauarbeiten die möglichen physikalische (z. B. Verdichtung) oder chemi-
sche Veränderungen (z. B. Eintrag von Rückbaumaterial) des Bodens zu vermeiden, 
ist bei größeren Vorhaben oder der Betroffenheit empfindlicher Böden (z.B. Moorbö-
den) eine bodenkundliche Baubegleitung (DIN 19639) vorzusehen. 
 
Vorschlag für Festsetzungen: 

 
„Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen 
und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials 
insbesondere die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.“ 
„Der Eintrag von Stoffen (insbesondere Zink) aus der Trägerkonstruktion der An-
lage in den Boden oder das Grundwasser ist zu vermeiden.  
 
„Die/Das Bodenfeuchte/-milieu kann Einfluss auf die Materialeigenschaften und 
die Lösungsprozesse von Stoffen der Fundamente haben. Eine dahingehende 
Prüfung hat im Vorfeld der Baumaßnahmen stattzufinden.“ 
 
„Beim Rückbau der Anlage wird es in aller Regel zu erheblichen Eingriffen in den 
Boden kommen. Die Anforderungen an den Bodenschutz bei Baumaßnahmen 
nach DIN 19639 und ggf. DIN 18915 sind zu beachten.“ 
 
„Die beim Rückbau entstehenden Materialreste sind vollständig und von allen 
beaufschlagten Flächen zu entfernen.“ 
 

 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/25_rundschreiben_freiflaechen-photovoltaik.pdf
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Vorschlag für Hinweise zum Plan: 
 
„Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhältnissen 
und Wassergehalten zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen.“ 
 
„Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhal-
ten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutter-
boden ist möglichst hochwertig nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV [ab 
01.08.2023: §§ 6 ff. BBodSchV n. F.] zu verwerten.“  

 
2 Zusammenfassung 

 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Be-
denken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Susan Aktaş 
BR’in 
 
Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg     mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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Vollzug der Baugesetze 
 
GEMEINDE SIELENBACH 
 
17. Änderung des FNP und BP Solarpark Köpfelholz   
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 4 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der o.g. Maßnahme wird vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Augsburg wie folgt Stellung genommen: 
 
Forstliche Belange: 
 
Forstfachliche Belange sind von der Planung nicht berührt. 
 
Landwirtschaftliche Belange: 
 
Landwirtschaftliche Belange sind durch den Verlust von ca. 11,1 ha Acker-
fläche betroffen. 
 
Wir bitten folgende Hinweise im weiteren Verfahren zu berücksichtigen: 
 
 
Nach Ende der solarenergetischen Nutzung sollte die Anlage nicht nur zu-
rückgebaut, sondern die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Fläche in ihrem 
gegenwärtigen Zustand wiederhergestellt werden.  
 
Da eine landwirtschaftliche Nutzung nach dem Rückbau angestrebt wird, 
sollten im gesamten Geltungsbereich bezüglich der Bodenfruchtbarkeit ge-
zielte Kalkdüngungen auf Basis von zugelassenen Bodenuntersuchungen 

mailto:koepfelholz@punctoplan.de
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durchgeführt werden. Dies verhindert je nach Ausgangsversorgung der 
vorhandenen Böden, dass im Laufe der nächsten 30 Jahre die Böden ver-
sauern und degradieren. Neben der natürlichen Bodenversauerung durch 
die Begrünungspflanzen ist vor allem der Säureeintrag aus der Atmo-
sphäre nach guter fachlicher Praxis auszugleichen. 
 
 
 
 
Bei Fragen zu forstfachlichen Belangen wenden Sie sich bitte an Herrn Es-
per (0821 43002-2103), bei Fragen zu landwirtschaftlichen Belangen an 
Herrn Müller (0821 43002-1222) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Müller 
 
 


